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Die Werkbund-SiedIung
Neubiihl" Ziirich-Wollishofen.

(Schlufs.)

Dieser schlechten, aber allgemein (iblichen Siede-
lungsmethode gegeniiber hat sich Neubiihl zum ersten
Mal konsequent fiir eine andere Orientierung ent-
schieden: die Hauszeilen sind senkrecht zum
See, also nordost-sidwestlich orientiert.
Was heift das fur die Aussicht und was fiir die Be-
sonnung ¢ '

Fir die Aussicht: kein Haus hat gradaus zu
den Fenstern hinaus den Blick auf den See, aber
keines sitit dem andern vor der Aussicht. Zwischen
allen Hausern liegt der offene Raum nach dem See
— und nach dem Albis hin. Von den Garten, den
Terrassen und, soweit sie begehbar sind, von den
Déchern aus-hat man dén Blick auf den See, und
wwar unter vollster Garantie, daf er einem nie ver-
baut wird| Diese offene Beziehung der ganzen Sied-
ling zur Landschaft, gleichwertig fiir samtliche Woh-

nungen, darf man geradezu als vorbildlich fir die
weitere Besiedlung der beiden Ziirichseeufer betrach-
ten! Hierin liegt in allererster Linie die richtung-
weisende Bedeutung von Neubiihl.

Fir die Besonnung heift die Orientierung senk-
recht zum See: alle Wohnungen liegen mit der einen
Seite nach Nordwesten, mit der andern nach Siidosten.
Nach modernen Siedlungsgrundsafien steht die Riick-
sicht auf die Sonnenlage an erster Stelle. Im Egli-
see, wo es, leider, keine Rucksicht auf die Aussicht
gab, wo vielmehr die Sonnenlage allein zu bertick-
sichtigen war, hat man sich fir zwei Orientierungs-
weisen entscheiden konnen: fir die ;Nordsiidzeile”,
bei der die eine Hausfront nach Osten, die andere
nach Westen liegt, und fir die ,Westostzeile", mit
den Fronten nach Norden und nach Siiden. Beide
Orientierungsweisen haben im Eglisee selbstverstand-
lich die innere Disposition bestimmt: die Hauser an
Nordsiidzeilen haben die Wohn- und Schlafraume auf
beide Seiten des Hauses legen kénnen, die Hauser
der Westostzeilen dagegen waren gezwungen, die
Nebenraume auf die Nordseite, die Wohn- und Schlaf-
raume auf die Sidseite zu legen und die Zugangs-
straken der Nordseite entlang zu fiihren.

Absolute Siidlage ist in unserem Klima im Hoch-
sommer nicht unbedingt erwiinscht. Die Orientierung
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der Hauszeilen im Neubihl parallel zum See und
mit der einen Front nach Stidosten, der anderen nach
Nordwesten ist daher auch fir die Besonnung aufer-
ordentlich glicklich. Diese Orientierung verlangt . die
gleiche. Disposition der R&ume wie bei reinen
Westostzeilen: die Stidostfront ausschlieklich fiir Wohn-

und Schlafrdume, die Nordwestfront fiir die Neben- |
raume — Kiiche, Bad, W. C., Treppen und Eingang. |

Das hat weiter bedingt, dak alle Zugange zu den
einzelnen Wohnungen im Nordwesten der Zeilen
liegen, die Garten dagegen im Siidosten — und im
Windschus! Ebenfalls eine vorziigliche Disposition.
Immerhin darf nicht verschwiegen werden, daf in
den meisten Typen zusétliche Schlafzimmer auch nach
Nordwesten liegen. Da die Zufahrisstrafschen aber
mehr nur Trottoirs sind, haben auch diese Raume vor
ihren Fenstern keine Straken, sondern Garten liegen.

Der Abstand von Zeile zu Zeile betragt
im Neubihl 20 Meter, also bei einer Hohe der Hauser
von maximal 3 Geschossen ein sehr giinstiges Ver-
héltnis — glinstig allerdings nur beim Verzicht auf
die Uberhdhung durch das Steildach! Die

Vorzige des flachen Dachs werden auf dem

geneigten Terrain am Neubiihl dermaken evident, .

daff man meinen sollte, fiir aussichtsreiche Hange
nehme man allgemein, wie es in Biel geschehen ist,
das flache Dach’ direkt als Gebot ins Baugesefs. Auf
unseren Bildern kann sich jedermann ausrechnen, wie
die Aussicht durch Steildacher abgeriegelt worden
ware. Bei der Ublichen Bebauung parallel zu einem
Aussichtshang wire der Schuls der ,Hintermanner”
durch gesetlich vorgeschriebenes Flachdach fiir Ziirich
(und fir einige Lagen in Basel und Umgebung!) noch
sehr viel wichtiger als beim Zeilenbau™ senkrecht zur
Aussicht.  Auch fiir die Besonnung der Garten be-
deutet das flache Dach im Neubihl einen greifbaren
Vorteil. Statt des Estrichs bieten alle Wohnungen im
Neubiihl 1—2 Abstellrdume.

Die Wohntypen des Neubiihl (1-6-Zimmer-
wohnungen) sind modern mehr nur in der Dimen-
sionierung der Rdume als in der Organisation zu ein-
ander. Alle Wohnungen- haben einen g rofen
Hauptwohnraum und klein dimensionierte
Nebenraume. Die Schlafzimmer dagegen sind,
den heutigen Wohnsitten entsprechend, noch ziem..
lich grols bemessen. Neubihl ist in der Durchfiihrung
moderner Wohnformen zuriickhaltend. Nur wenige
der im gesamten 10 Typen, vor allem die mit kleiner
und kleinster Zimmerzahl, stoken auch in der Raum-
disponierung weiter vor: z. B, Typ N (nicht unter-

— 3-4 ZIMMER-WOHNUNG
] L1-2 ZIMMER-WOHNUNG °
. ATELIER

teilter, durchgehender Wohn-Schlafraum) und Typ O
(groker Wohnraum mit Schlafnische).

Sehr tapfer dagegen ist die Anlage der Garten:
alle Garten sind ohne trennende Hecken! Man blickt
frei iber die Grinflachen hinweg. Das gibt der
ganzen Siedlung einen Ausdruck heiterer Solidarifit.
Ich habe mich bei einzelnen Bewohnern erkundigt:
die meisten empfinden diese Offenheit und Freihett
als etwas Positives. Nur an den Hausern selber halten
Trennwénde und Blische den direktesten Einblick ab.

Eine Selbstverstandlichkeit bei einer modernen
Siedlung, selbstvrstandlich wie der offene Zeilenbau,

-Typ LM, Etagenwohnungen

a2, 3, 4 urd 5 Zimmer.

O
wohnraum [

erdgeschoss
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ist die Lage der Zeilen senkrecht zu den Zufahrts-
stralien. Dadurch werden alle Wohnungen abgerickt
vom Verkehr und von der Strahlungshie der Strahken.
Alle ' Wohnungen liegen beidseitig im Griinen! Die
Siedlung Neubiihl differenziert ganz sauber: Wohn-
wege, Sammelstraken und Uberlandstraken. Nach
den meisten heute geltenden Baugeseken sind die
schmalen Wohnwege den Zeilen entlang nicht aus-
fihrbar. :

Im Neubuhl waren sie méglich — durch ein be-
trachtliches Opfer an das veraltete Baugeset! Das
Ziircher Baugese’r% lakt nur eine Blocklange von 20
Metern zu (in der Zone, in der Neubiihl liegt). Grokere
Zeilenlangen werden wohl bewilligt, aber nur mit der
Auflage, daf dann der Baulinienabstand, d. h. der
Abstand von der Strahe um '/s der Mehrlange des
Blocks vergrokert wefden mufi. Denn die kleinen
Wohnwege gelten nicht als baulinienschaffende Straken.
Die grohte Zeilenldange im Neubiihl betragt 40 Meter,
diese Zeile muf also um weitere 4 Meter von der
normalen Baulinie abriicken. Das bedetufet:eine groke
wirtschaftliche Belastung: die Eckwohnungen (auf un-
serem Plan sehr deutlich sichtbar!) bekommen sehr
grofse Garten ,geschenkt”, d. h. sie sind um das teurer.
Hatte man nocﬁ langere Zeilen gemacht, dann wéren
nur drei Aufschliehungsstraken notwendig gewesen,
die ganze Siedlung ware also wesentlich billiger ge-
worden — dann hatte aber das Baugesef; noch gréfere
Abstinde von den Strafen verlangt! :

Der Zeilenbau senkrecht zu den Straken, die nach
heutigen' Erkenntnissen beste Siedelungsform, ist in
den Baugeselsen einfach nicht vorhanden! Man darf
daher dem Wunsch der Neubiihl-Architekten lebhaftest.
Erfolg wiinschen, diese Siedlung mége in die
allenthalben im Wurfe liegenden Bau-
geselerneuerungen modernere Gesichts-
punkte tragen.

" Bauchronik.

Baupolizeiliche Bewilligungen der Stadt
Ziirich wurden_am 9. Oktober fir folgende Bau-
projekte, teilweise .unter Bedingungen, erteilt:
a) Ohne Bedingungen: 1. K. Niedermann, Umbau
im 2. Stock Talacker 40, Z. 1; 2. P. Giumini, Um-
bau Bederstrake 74 und 75, Z. 2; 3. Dr. G. Deuf,
Umbau Turnerstrahe 4, Z. 6; b) Mit Bedingungen:
4. Terraingenossenschaft Zirich, Erdgeschokumbau



	Die Werkbund-Siedlung "Neubühl" Zürich-Wollishofen [Schluss]

